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41. erinnert an ihre Resolutionen betreffend die Folgen
der Katastrophe von Tschernobyl, insbesondere die Resolu-
tionen 51/138 B vom 13. Dezember 1996 und 52/172 vom
16. Dezember 1997, und ermutigt die Hauptabteilung Presse
und Information, in Zusammenarbeit mit den interessierten
Ländern und den in Betracht kommenden Organisationen und
Organen des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Öffentlichkeit bes-
ser über die Folgen dieser Katastrophe aufzuklären;

42. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuß auf seiner einundzwanzigsten Tagung im Jahr 1999 und
der Generalversammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung
im Jahr 1999 über die Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und
Information und über die Durchführung der in dieser Resolu-
tion enthaltenen Empfehlungen Bericht zu erstatten;

43. beschließt, daß der Bericht des Informationsausschus-
ses ab der einundzwanzigsten Tagung des Ausschusses von
einer allen Mitgliedstaaten offenstehenden Arbeitsgruppe er-
stellt wird;

44. ersucht den Informationsausschuß, der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung Bericht zu er-
statten;

45. beschließt, den Punkt "Informationsfragen" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/60. Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregie-
rung, übermittelt gemäß Artikel 73 e) der Charta
der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderausschus-
ses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker über die gemäß Artikel 73 e) der Charta der Vereinten Na-
tionen übermittelten Informationen aus den Gebieten ohne
Selbstregierung81 und nach Prüfung der vom Sonderausschuß
hinsichtlich dieser Informationen ergriffenen Maßnahmen,

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs82,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom
16. Dezember 1963, worin sie den Sonderausschuß ersucht hat,
die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73 e) der Charta der
Vereinten Nationen übermittelten Informationen zu untersu-
chen und sie bei der Prüfung des Standes der Verwirklichung
der in ihrer Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960
enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker voll zu berücksichtigen,

81 A/53/23 (Teil IV), Kap. VIII. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 23.

82 A/53/263.

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 52/71 vom 10. De-
zember 1997, worin sie den Sonderausschuß ersucht hat, die
ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben wei-
ter wahrzunehmen,

betonend, wie wichtig es ist, daß die Verwaltungsmächte
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu erstellen-
den Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete rechtzeitig aus-
reichende Informationen gemäß Artikel 73 e) der Charta über-
mitteln,

1. billigt  das Kapitel im Bericht des Sonderausschusses
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker,
das sich auf die gemäß Artikel 73 e) der Charta der Vereinten
Nationen übermittelten Informationen aus den Gebieten ohne
Selbstregierung bezieht81;

2. erklärt erneut, daß die jeweilige Verwaltungsmacht
weiterhin gemäß Artikel 73 e) der Charta Informationen über
das betreffende Gebiet übermitteln soll, solange kein Beschluß
der Generalversammlung selbst vorliegt, wonach ein Gebiet
ohne Selbstregierung die volle Selbstregierung nach Kapitel XI
der Charta erlangt hat;

3. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, dem
Generalsekretär jetzt und auch künftig spätestens sechs Monate
nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Gebieten
die in Artikel 73 e) der Charta vorgeschriebenen Informationen
sowie möglichst ausführliche Informationen über politische und
konstitutionelle Entwicklungen in diesen Gebieten zu übermit-
teln;

4. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit
der Erstellung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, daß ausreichende Infor-
mationen aus allen verfügbaren veröffentlichten Quellen heran-
gezogen werden;

5. ersucht den Sonderausschuß, die ihm mit Resolution
1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben nach den üblichen Ver-
fahren weiterhin wahrzunehmen und der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstat-
ten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/61. Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich
nachteilig auf die Interessen der Völker der Gebie-
te ohne Selbstregierung auswirken

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes "Wirtschaftliche und sonsti-
ge Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker
der Gebiete ohne Selbstregierung auswirken",

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung




